
Informationen zur “Fachkraft für Arbeitssicherheit“

Die Inhalte der Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit sind im Arbeitssicherheitsgesetz und in der

Unfallverhütungsvorschrift BGV A2 geregelt. Neben dem mehrwöchigen Unterricht beinhaltet die Ausbildung auch mehrere

Selbstlernphasen sowie ein mehrwöchiges Praktikum. Die SiFa ist als Berater des Unternehmers für alle Belange der

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes zuständig. Dies beinhaltet die Beratung zur rechtssicheren Umsetzung der

umfangreichen Anforderungen aus dem staatlichen sowie dem berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzrecht.

Die Präsenzphase P 5 gibt es mit verschiedenen Schwerpunkt-Themen von unterschiedlichen Berufsgenossenschaften. Wir

bieten die Schwerpunktthemen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft und der Bau-Berufsgenossenschaft an.
Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit

Seminar-Nr. 1100 „SiFa“

Dauer in Vollzeit 15 WochenNr. 1100 - Fachkraft für Arbeitssicherheit

Basisqualifikation



Präsenzphase IV 1 Woche

Präsenzphase V 1 Woche

Präsenzphase II 1 Woche

Präsenzphase III 2 Wochen

Selbstlernphase I LEK 1Präsenzphase I 1 Woche

Selbstlernphase II

Selbstlernphase III

LEK 3

LEK 4

Praktikum LEK 2

Seminarablauf

Nr. 1100 – Fachkraft für Arbeitssicherheit



Kompaktausbildung in Vollzeit

Termine und Seminartarife 1. Halbjahr 2011

1100 – Fachkraft für Arbeitssicherheit

1100

SiFa
P1 & S1

1100

SiFa
P2 & S2

1100

SiFa
P3 & S3

1100

SiFa
Praktikum

1100

SiFa
P 4

1100

SiFa
P 5

Präsenz-
phase

07.02. -
11.02.2011

21.02. –
25.02.2011

07.03. –
18.03.2011

-
02.05. –

06.05.2011
09.05. –

13.05.2011

Selbst-
lernphase

14.02. –
18.02.2011

28.02. –
04.03.2011

21.03. –
25.03.2011

- - -

Praktikum - - -
28.03. –

29.04.2011
- -

Komplettbuchung: 4950,- (bei einzelner Buchung: 5340,-)

P = Präsenzphase S = Selbstlernphase


